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Verordnungen
(GZ: MA 58 – 2302895-2022)

VERORDNUNG
des Magistrates der Stadt Wien mit der die Verordnung des 
Magistrates der Stadt Wien betreffend Festlegung einer 
Verdachtszone auf Grund des Auftretens der Bösartigen 
Faulbrut bei Honigbienen aufgehoben wird

Auf Grund des § 3a des Bienenseuchengesetzes, BGBl. Nr. 290/1988, 
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 67/2005, wird verordnet:

Die Verordnung des Magistrates der Stadt Wien betreffend Festlegung 
einer Verdachtszone auf Grund des Auftretens der Bösartigen Faulbrut bei 
Honigbienen, Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 21/2022, tritt mit Ablauf des 
Tages der Kundmachung dieser Verordnung außer Kraft.
	� Magistrat der Stadt Wien 

Magistratsabteilung 58

Verordnung des Wiener Gemeinderates, mit der der 
Beschluß des Wiener Gemeinderates über die Ausschreibung 
einer Abgabe für das Halten von Hunden im Gebiete der 
Stadt Wien geändert wird 

Artikel I
Der Wiener Gemeinderat hat aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 2 des Finanzaus-
gleichsgesetzes 2017 – FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt geändert durch 
das Gesetz BGBl. I Nr. 133/2022, sowie des § 1 des Hundeabgabegesetzes – 
HAG, LGBl. für Wien Nr. 38/1984, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. 
für Wien Nr. 71/2018, beschlossen:
Der Beschluß des Wiener Gemeinderates über die Ausschreibung einer 
Abgabe für das Halten von Hunden im Gebiete der Stadt Wien, Amtsblatt der 
Stadt Wien Nr. 11/1985, zuletzt geändert durch die Verordnung Amtsblatt der 
Stadt Wien Nr. 52/2011, wird wie folgt geändert:
1.	 Der Titel der Verordnung lautet:
	 „Verordnung des Wiener Gemeinderates über die Ausschreibung einer 

Abgabe für das Halten von Hunden im Gebiet der Stadt Wien (Wiener 
Hundeabgabeverordnung)“

2.	 Der Einleitungssatz lautet:
	 „Der Wiener Gemeinderat hat auf Grund des § 17 Abs. 3 Z 2 des Finanz-

ausgleichsgesetzes 2017 – FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt geändert 
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 133/2022, sowie des § 1 des Hundeabgabe-
gesetzes, LGBl. für Wien Nr. 38/1984, zuletzt geändert durch das Gesetz 
LGBl. für Wien Nr. 71/2018, beschlossen:“

3.	 In § 1 wird das Wort „Gebiete“ durch das Wort „Gebiet“ ersetzt.
4.	 In § 5 Abs. 1 werden die folgenden Ziffern 5 bis 7 angefügt:
	 „5. Halter von Hunden, die nicht bereits nach § 1 vom Abgabentatbestand 

ausgenommen sind und zum Schutz hilfloser Personen notwendig sind 
oder die nachweislich zur Kompensierung einer Behinderung des Halters 
dienen oder auf deren Hilfe der Halter zu therapeutischen Zwecken ange-
wiesen ist, bezüglich der für sie zur Unterstützung erforderlichen Hunde.

	 6. Halter von Rettungshunden bezüglich der von ihnen nachweislich für 
Rettungs-, Such- oder ähnliche Einsätze verwendeten Hunde.

	 7. Hundehalter bezüglich von ab 1. Jänner 2023 aus Tierheimen im Gebiet 
der Stadt Wien erworbenen Hunden für die ersten drei Kalenderjahre, in 
denen die Abgabe für das Halten dieser Hunde anfallen würde.“

5.	 Nach § 5 Abs. 1 wird folgender Abs. 1a eingefügt:
	 „(1a) Personen, die eine Ausnahme von der Abgabepflicht geltend 

machen, haben die dafür maßgeblichen Umstände nachzuweisen.“
6.	 Dem § 5 Abs. 6 wird folgender Satz angefügt:
	 „Eine Steuerbefreiung nach dieser Bestimmung kann kumulativ mit einer 

Befreiung nach § 5 Abs. 1 Z 7 erfolgen.“

Artikel II
Die Verordnung Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 49/2022 tritt mit 1. Jänner 
2023 in Kraft.

Der Vorsitzende:
Mag. Thomas Reindl

Verordnung des Wiener Gemeinderates, mit der die 
Verordnung des Wiener Gemeinderates über die pauschale 
Entrichtung der Parkometerabgabe (Pauschalierungs
verordnung) geändert wird

Artikel I
Der Wiener Gemeinderat hat aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 5 des Finanzaus-
gleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt geändert durch das Gesetz 
BGBl. I Nr. 133/2022, sowie des Gesetzes über die Regelung der Benützung 
von Straßen durch abgestellte mehrspurige Kraftfahrzeuge (Parkometer
gesetz 2006), LGBl. für Wien Nr. 9, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. 
für Wien Nr. 71/2018, beschlossen:
Die Pauschalierungsverordnung, Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 29/2007, 
zuletzt geändert durch die Verordnung, Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 49/2021, 
wird wie folgt geändert:
1.	 In § 2 Abs. 1 wird nach der lit. f der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt 

und folgende lit. g angefügt:
	 „g) für Inhaber bzw. Inhaberinnen von Ausnahmebewilligungen gemäß 

§ 45 Abs. 2 StVO 1960 für ein Jahr mit 120 Euro für ein E-Carsharing-
Fahrzeug. Ein E-Carsharing-Fahrzeug ist ein Kraftfahrzeug, das einer 
unbestimmten Anzahl von Fahrern bzw. Fahrerinnen ohne Beistellung 
eines Lenkers bzw. einer Lenkerin zur Verfügung steht und von diesen 
selbständig gebucht und unmittelbar genutzt werden kann. Des Weiteren 
muss ein E-Carsharing-Fahrzeug einen CO2-Emissionswert von 0 Gramm 
pro Kilometer aufweisen.“

2.	 In § 2 Abs. 2 erster Satz wird die Wortfolge „(Abs. 1 lit. a bis c und f)“ durch 
die Wortfolge „(Abs. 1 lit. a bis c, f und g)“ und das Wort „drei“ durch das 
Wort „vier“ ersetzt.

3.	 In § 2 Abs. 3 erster Satz wird die Wortfolge „§ 2 Abs. 1 lit. f“ durch die 
Wortfolge „Abs. 1 lit. f oder g“ und die Wortfolge „Abs. 1 lit. a bis c und f“ 
durch die Wortfolge „Abs. 1 lit. a bis c, f und g“ ersetzt.

4.	 In § 5 Abs. 1 wird nach der Wortfolge „in den Fällen des § 2 Abs. 1 lit. f eine 
Einlegetafel gemäß Anlage VII,“ die Wortfolge „in den Fällen des § 2 
Abs. 1 lit. g eine Einlegetafel gemäß Anlage VIIa,“ eingefügt.

5.	 In § 5 Abs. 6 zweiter Satz wird nach der Wortfolge „lit. f“ die Wortfolge 
„und g“ eingefügt.

6.	 In § 6 wird nach dem Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefügt:
	 „(1a) Abweichend von Abs. 1 kann eine Pauschalierungsvereinbarung 

nach § 2 Abs. 1 lit. f jederzeit zurückgelegt werden. In diesem Fall ist der 
entsprechende Anteil an der bereits entrichteten Abgabe auf künftige 
gleichartige Abgabenschuldigkeiten anzurechnen.“

7.	 In § 6 Abs. 2 wird die Wortfolge „der in Abs. 1 genannten Gründe“ durch 
die Wortfolge „der Voraussetzungen nach Abs. 1 oder Abs. 1a“ ersetzt.

8.	 In § 6 Abs. 3 wird nach der Wortfolge „Abs. 1“ die Wortfolge „, 1a“ einge-
fügt.

9.	 Dem § 8 werden folgende Abs. 5 und 6 angefügt:
	 „(5) Die pauschale Entrichtung der Parkometerabgabe gemäß § 2 Abs. 1 

lit. g ist auf Pauschalierungsvereinbarungen, die einen Pauschalierungs-

zeitraum zwischen 1. Jänner 2023 und 31. Dezember 2025 zum Inhalt 
haben, anzuwenden.

	 (6) § 2 Abs. 2 dieser Verordnung in der Fassung ABl. der Stadt Wien 
Nr. 49/2022 ist auf Pauschalierungszeiträume ab 1. Jänner 2023 anzu-
wenden.“

10.	Der Verordnung wird folgende Anlage VIIa angefügt:

Artikel II
Artikel I tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

Artikel III
Diese Verordnung wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 
(EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Septem-
ber 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen 
Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft 
der Europäischen Kommission notifiziert (Notifikationsnummer 2022/614/A).

Der Vorsitzende:
Mag. Thomas Reindl

Kundmachung
Magistratsabteilung 21 A 
Stadtteilplanung und Flächen-
widmung – Innen-Südwest
PLANDOKUMENTE

Kundgemachte Plandokumente samt Textbeschreibung und Beschluss-
fassung können (seit 2006) online in der Informationsdatenbank des Wiener 
Landtages und Gemeinderates www.infodat.wien.at abgerufen werden.

(MA 21 A – PLAN NR. 8271)

Aufgrund des § 1 Abs. 1 BO für Wien wird bekanntgegeben, dass der 
Gemeinderat in seiner Sitzung am 24. November 2022, PrZ 2130289-2022-
GGI, unter Anwendung des § 1 der BO für Wien den Magistratsantrag über 
die Festsetzung des Flächenwidmungsplanes und Bebauungsplanes für das 

Gebiet zwischen Albert-Schweitzer-Gasse, Linienzug 1–5 und Wientalstraße 
im 14. Bezirk, KG Weidlingau beschlossen hat und das Plandokument 
(Beschlusstext und die dazugehörige Plandarstellung) in der Servicestelle 
Stadtentwicklung 1010 Wien, Rathausstraße 14–16, 1. Stock, Zimmer 116, 
Montag, Mittwoch und Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr, Dienstag und Donners-
tag von 8.00 bis 17.30 Uhr erhältlich ist.
	 Magistrat der Stadt Wien 
	 Magistratsabteilung 21 A

Gemeinderats-
ausschüsse
Innovation, Stadtplanung und 
Mobilität
SITZUNG VOM 10. OKTOBER 2022

Vorsitz: GR Erich Valentin.
Gewählte Teilnehmer: Amtsf. StRin Mag.a Ulrike Sima, GRin Safak Akcay, 

GRin Dipl.-Ing.in Selma Arapovic, GR Mag. Stephan Auer-Stüger, GRin Ilse 
Fitzbauer, GR Ing. Erol Holawatsch, MSc, GR Ernst Holzmann, GR Wolfgang 
Irschik, GR Mag. Manfred Juraczka, GRin Mag.a Andrea Mautz-Leopold, GR 
Jörg Neumayer, MA, GRin Dipl.-Ing.in Elisabeth Olischar, BSc, GR Christian 
Oxonitsch, GRin Mag.a Heidemarie Sequenz und GR Kilian Stark; sonstige 
Teilnehmer: Dipl.-Ing. Dr. Lionel Dorffner, Ing. Gerhard Grasnek, Dipl.-Ing. 
Christoph Hrncir, Dipl.-Ing. Thomas Keller, Dr.in Michelle Krumpschmid, 
Dipl.-Ing. Gerald Loew, Dipl.-Ing. Hermann Papouschek, GRin Mag.a 
Angelika Pipal-Leixner, MBA, Ing. Michael Rischer sowie Dipl.-Ing. Dr. 
Bernhard Steger.

Entschuldigt: GR Dipl.-Ing. Omar Al-Rawi, GRin Luise Däger-Gregori, 
MSc, GR Christian Hursky, GRin Waltraud Karner-Kremser, MAS, GR Wolf-
gang Kieslich und GR Anton Mahdalik.

Protokollführung: Ing. Mag. Wolfgang Kallinger, M.E.S.

BERICHTERSTATTERIN: AMTSF. STRIN MAG.A ULLI SIMA
(AZ PGL-1444629-2022-KFP/GAT; FPÖ) a) Antrag der Gemeinderäte 

Maximilian Krauss, MA, und Ing. Udo Guggenbichler, MSc, betreffend 
Kürzung der Mittel für Inserate, Werbung und Zentralisierung der Finanz
mittel beim PID.

b) Bericht zum Antrag der Gemeinderäte Maximilian Krauss, MA, und 
Ing. Udo Guggenbichler, MSc, betreffend Kürzung der Mittel für Inserate, 
Werbung und Zentralisierung der Finanzmittel beim PID. (Getrennte Abstim-
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